
I. Planungsrechtliche Festsetzungen   1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 5 und 6, § 4 BauNVO)  1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)  Die im Bebauungsplan gemäß § 4 BauNVO festgesetzten allgemeinen Wohn-gebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.  1.2 In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA 1 bis WA 6) sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen der Versorgung des Gebietes dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften unzulässig.  Nicht störende Handwerksbetriebe (§ 4 Abs. 2, Nr. 2 BauNVO) können gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden.  1.3 Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Be-herbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind gemäß § 1 Abs. 6, Nr. 1 BauNVO nicht zulässig.   2. Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 18 und 19 BauNVO)  2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die im Plan festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Vollgeschosse, die maximal zulässige Traufhöhe sowie die maximale Höhe der baulichen Anlagen.   2.2 Bezugspunkte für die Höhe baulicher Anlagen  Bezugspunkt zur Bestimmung der durch Planeintrag festgesetzten maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen im "WA 1", "WA 2", "WA 3", "WA 4" und "WA 6" ist die Oberkante der südlich angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-che "Backhaushohl", gemessen an der Straßenbegrenzungslinie, bezogen auf die jeweilige Gebäudemitte. Im festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 5" bezieht sich die Höhe bauli-cher Anlagen auf die natürliche Geländeoberfläche. Dazu sind Geländepunkte im Bebauungsplan festgesetzt, die durch Bezug auf Normalhöhennull (NN) in ihrer Höhenlage eindeutig bestimmt sind.  2.3 Maximale Höhe baulicher Anlagen   In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 1" sind bauliche Anlagen maximal bis zu einer Höhe von 9,00 m über dem Bezugspunkt zulässig. In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 5" sind bauliche Anlagen maximal bis zu einer Höhe von 10,00 m über dem Bezugspunkt zulässig.  



In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten "WA 2" und "WA 3" sind bau-liche Anlagen maximal bis zu einer Höhe von 11,00 m über dem Bezugspunkt zulässig. In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten "WA 4" und "WA 6" sind bau-liche Anlagen maximal bis zu einer Höhe von 12,00 m über dem Bezugspunkt zulässig.  2.4 Traufhöhe    In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 1" und "WA 5" ist eine maximale Traufhöhe von 4,00 m über der im Plan festgesetzten Bezugshöhe zulässig.   Die Traufhöhe wird als Schnittkante der Gebäudeaußenwand des obersten Geschosses – egal ob Vollgeschoss oder Nicht-Vollgeschoss – mit der Ober-kante Dachhaut definiert.    3.  Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und 22 BauGB)  Ebenerdige Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Außerdem sind ebenerdige Stellplätze in den gesondert nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zeich-nerisch festgesetzten Flächen zulässig, wenn sie in ihrer gesamten Breite 50 % der Grundstücksbreite nicht überschreiten.  Die Breite von Grundstückszufahrten darf max. 5,0 m betragen.   4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)  Die maximale Anzahl an Wohneinheiten je Gebäude ist in den allgemeinen Wohngebieten "WA 1" bis "WA 6" durch Planeintrag festgesetzt.    5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von  Boden, Natur und Landschaft   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  5.1 Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen  Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind – soweit diese nicht für Zuwege, Zufahrten, Nebenanlagen, Stellplätze etc. benötigt werden – zu mindestens 60% zu begrünen. Dabei sind auf mindestens 20 % dieser Flächen flächendeckend heimische, standortgerechte Gehölze anzu-pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Je angefangene 100 m² der gärtnerisch oder als Grünfläche angelegten Flä-che ist mindestens ein heimischer, standortgerechter Baum (Stammumfang 18/20 cm gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Es ist vorrangig heimische und standortgerechte Vegetation zu verwenden. 



5.2 Stellplatzbegrünung  Je angefangene 4 ebenerdige (PKW-) Stellplätze ist mindestens 1 groß- oder mittelkroniger Laubbaum (Stammumfang 18/20 cm gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen. Unter den Bäumen sind jeweils Pflanzscheiben von mind. 6 m² Grö-ße und mind. 12 m³ durchwurzelbarem Raum vorzusehen. Die Pflanzscheiben sind durch geeignete Maßnahmen vor Überfahren zu schützen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten sowie bei Abgang gleichwertig nachzupflanzen.  5.3 Fassadenbegrünung  Tür- und/ oder fensterlose Wand- und Fassadenflächen sind mit Gehölzen bzw. Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. Zusammenhängende Teilflä-chen von Wand- oder Fassadenflächen mit Tür- und/ oder Fensteröffnungen sind mit Gehölzen bzw. mit Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen, sofern sie eine Größe von mindestens 20 qm aufweisen. Die Pflanzungen sind ge-mäß der guten fachlichen Praxis auszuführen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  5.4 Tiefgaragenbegrünung  Decken von Tiefgaragen, die nicht überbaut werden oder als Erschließungs- und Wegeflächen dienen, sind mit einer Bodensubstratschicht zu überdecken und als Vegetationsflächen anzulegen, dauerhaft zu unterhalten und bei Ab-gang gleichwertig zu ersetzen. Bei Rasen und niedrigen Sträuchern ist eine Bodensubstratschicht von 60 cm, bei hochwachsenden Sträuchern von 100 cm und bei Bäumen von 150 cm zu verwenden.  5.5 Dachbegrünung  Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 10˚ Dachneigung sind bei einer zusammenhängenden Fläche ab 20 qm zu begrünen. Die Begrünung ist dau-erhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden ist eine Extensivbegrünung bestehend aus naturnaher Vegetation mit einer Substratstärke von mindestens 10 cm. Die Bewässerung soll ausschließlich über Niederschlagswasser erfolgen. Anlagen für Solarthermie und Photovolta-ikanlagen müssen mit der Dachbegrünung kombiniert werden und schließen sich gegenseitig nicht aus. Nutzbare Dachterrassen, verglaste Dachteile, technische Dachein- und aufbauten sind von der Begrünungspflicht anteilig ausgeschlossen.  5.6 Beschränkung der Flächenversiegelung    Der Anteil an befestigten Flächen ist auf das erforderliche Mindestmaß zu be-schränken. Zuwege, Zufahrten und Stellplätze sind - soweit nicht andere Vor-schriften entgegenstehen - ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen.  



6. Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,  Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)  Die zeichnerisch als zu erhaltend festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu er-halten, zu pflegen und bei Abgang durch landschafts- und standortgerechte groß- oder mittelkronige Bäume in gleichwertiger Qualität entsprechend der RVO zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz vom 12.12.2003 zu ersetzen.   II. Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen  (§ 88 LBauO, § 9 Abs. 4 BauGB)   1. Ausbildung von Dächern im "WA 1" und "WA 5"  In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 1" sind ausschließlich symmetrisch geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 30 Grad und höchstens 40 Grad auszuführen. Flachdächer sind nur ausnahmsweise bei Nebenanlagen und Garagen zulässig. In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet "WA 5" sind ausschließlich symmetrisch geneigte Dächer mit einer Dachneigung von mindestens 30 Grad und höchstens 45 Grad auszuführen. Bei der Ausbildung des Daches darf die Höhe des Drempels, d.h. der Abstand zwischen der Oberkante des Dachgeschossfußbodens und der Schnittlinie der Außenfläche der Wand mit der Unterkante der Dachhaut, 0,50 m nicht über-schreiten.   2.  Dachaufbauten und Dacheinschnitte  Die Gesamtbreite der Dachaufbauten und Dacheinschnitte ist auf 50 % der gesamten darunterliegenden Fassadenbreite des Gebäudes begrenzt. Der Abstand der Dachaufbauten und Dacheinschnitte zur Gebäudeaußenwand bzw. Brandwand muss mindestens 1,50 m betragen. Die Oberkante der Dachgauben und Dacheinschnitte hat gegenüber dem First des Gebäudes ei-nen Abstand von mindestens 0,50 m einzuhalten, gemessen parallel zur Dachhaut. Je Einzel- oder Doppelhaus ist nur eine Gaubenform zulässig. Der Abstand untereinander muss mindestens 2,0 m betragen.   3.  Einfriedung zur öffentlichen Verkehrsfläche  Bauliche Einfriedungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind bis maximal    1,20 m Höhe zulässig. Die Höhe der Einfriedungen bezieht sich auf die natür-liche Geländeoberfläche, die von der Einfriedung bzw. von der Sockelmauer bzw. von Pfeilern überdeckt wird.   



4.  Anlagen zum Sammeln von Müll  Mülltonnen und Müllbehälter sind in Schränken oder geschlossenen Räumen unterzubringen bzw. als Gruppenanlagen im Freien durch Ummauerung der Sicht und der direkten Sonneneinstrahlung zu entziehen und intensiv mit hochwachsenden Gehölzen bspw. einer entsprechend hohen Schnitthecke oder durch rankende Pflanzen einzugrünen.   5. Gestaltung der nicht bebauten Grundstücksflächen  In den allgemeinen Wohngebieten sind die nicht bebauten Grundstücksflä-chen gärtnerisch anzulegen, zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. Die Anlage von Kiesgärten mit Folien ist nicht zulässig.   Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. Als Vorgarten ist die Fläche zwischen dem Gebäude und der öffentlichen Stra-ßenverkehrsfläche, oder dem privaten Erschließungsweg definiert.    III. Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen  1. Denkmalschutz  Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes überschneidet sich im westli-chen Teil (Flur 18; Teil der Parzellen 128/1, 130/1, 132) mit dem Geltungsbe-reich der Rechtsverordnung zur Unterschutzstellung der Denkmalzone "Rö-mersteine und Umgebung" in Mainz, rechtskräftig seit 31.10.2006. Die Römer-steine sind außerdem ein Einzeldenkmal. Daher ist auf Grund der bestehen-den RVO eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG für Maßnahmen in der direkten Umgebung erforderlich. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt überdies vollständig im Geltungsbereich eines Grabungsschutzgebietes für das die Rechtsverordnung "Festsetzung eines Grabungsschutzgebietes in der Gemarkung Mainz im Be-reich der Römersteine vom 19.11.1987", rechtskräftig seit 26.11.1987, gilt. Im Falle von Eingriffen ins Erdreich ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmi-gung nach § 22 Abs. 3 DSchG erforderlich.  In diesem Bereich ist in erheblichen Umfang mit Funden und Befunden aus der Römerzeit zu rechnen. Sollte es zu Funden und Befunden nach § 16 Denkmalschutzgesetz (DSchG) kommen, sind diese gemäß § 17 Abs. 1 DSchG unverzüglich der Denkmalfachbehörde, der Generaldirek-tion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, Große Langgasse 29, 55116 Mainz (Tel.: 2016-300, Fax: 2016-333, E-Mail; archaeo-logie-mainz@t-online.de) mündlich oder schriftlich mitzuteilen. Die Anzeige kann auch bei der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Mainz, dem Bau-amt, Abteilung Denkmalpflege, erfolgen.   



2. Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser   Aufgrund § 55 (2) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Was-serhaushaltsgesetz - WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert wer-den, soweit dem weder wasserrechtliche, noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und/oder Beregnungswasser können Zisternen errichtet werden. Diese sind gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 5 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) bis zu 50 m³ Behälterinhalt und bis zu 3,00 m Höhe genehmigungsfrei. Darüber hin-aus soll unverschmutztes Niederschlagswasser breitflächig, oder über flach angelegte Versickerungsmulden auf dem Grundstück, unter Ausnutzung der belebten Bodenschicht (zur Erhaltung und Anreicherung des Grundwasser-standes) dem Grundwasser zugeführt werden. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in den Untergrund über Schluckbrunnen bzw. Rigolen bedarf wegen der damit verbundenen Verunrei-nigungsgefahr nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-haltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis.  Die technischen Ausführungen der Versickerung, die Standorteignung sowie das Erlaubnis- und/oder Genehmigungsverfahren sind mit der Stadtverwaltung Mainz abzustimmen. Ab 500 qm angeschlossene abflusswirksame Fläche je Versickerungsanlage ist die obere Wasserbehörde für das Erlaubnisverfahren zuständig.   3. Besonderer Schutz von Bäumen  3.1 Die Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz vom 12.12.2003 ist einzuhalten.  3.2 Im Falle geplanter Abriss-, Bau-, Sanierungs- oder Renovierungsmaßnahmen sind vor Planungsbeginn die jeweils betroffenen Bäume als Beurteilungs-grundlage für den Baumerhalt sowie für erforderliche Schutzvorkehrungen im Stamm-, Kronen- und Wurzelbereich bspw. nach DIN 18920 flächen- sowie höhenmäßig exakt einzumessen. Die für die zu errichtenden Gebäude vorzu-sehenden Baugruben sollen einen Abstand von 2,00 m zum Kronentraufbe-reich einhalten.   4. Besonderer Artenschutz   Die Artenschutzbestimmungen der §§ 19 und 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten.  Vor Beginn aller Abriss-, Sanierungs- und Baumaßnahmen sind im Vorfeld Gebäude, Bäume, Gehölzstrukturen und das Baufeld auf das Vorkommen be-sonders geschützter und bestimmter anderer Tierarten i. S. des § 7 BNatSchG und den Bestand an Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu untersuchen. Die artspezifischen Erfassungszeiten sind zu berücksichtigen. Auf die Einhaltung der Bestimmungen des § 24 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) 



vom 06.10.2015 auch im Falle baugenehmigungsfreier Vorhaben wird aus-drücklich verwiesen. In diesem Bebauungsplan können insbesondere brütende Vögel, Fledermäu-se und Reptilien betroffen sein.  Auf das Fachgutachten „Artenschutzgutachten mit Baumbestandserfassung“ und die darin enthaltenen Karten wird verwiesen. Die im Gutachten formulier-ten artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Kompensations-maßnahmen sind zu beachten und einzuhalten (siehe Kapitel 5 des Gutachtens). Zur Vermeidung der Tötung, Beschädigung oder Gefährdung besonders ge-schützter und bestimmter anderer Tierarten i. S. des § 7 BNatSchG dürfen Rodungen und Fällungen von Gehölzbeständen (vorbehaltlich eventuell zu-sätzlich erforderlicher Fällgenehmigungen) nur außerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28./ 29.02. vorgenommen werden. Au-ßerhalb des o. g. Zeitraumes ist eine weitere artenschutzrechtliche Beurteilung nach Maßgabe des Gutachtens erforderlich. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Befrei-ung/Ausnahme nach § 67 / § 45 BNatSchG bei der zuständigen Naturschutz-behörde zu beantragen. Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz zu minimieren. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich bestimmte Vogelschutzgläser zu verwenden. Hierzu zählen u. a. reflexionsarme Gläser mit einem Reflexi-onsgrad von höchstens 15 Prozent, Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Sieb-drucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rank-gitterbegrünungen. Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sollen dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechen. Als Bestand stützende Maßnahme wird grundsätzlich empfohlen, an den Ge-bäuden Nisthilfen für Gebäudebrüter (Vögel/ Fledermäuse) vorzusehen. Nähe-re Auskünfte erteilt das Grün- und Umweltamt.    5. Grünflächensatzung  Die Satzung über Grünflächen innerhalb der Stadt Mainz vom 30.03.1983 ist einzuhalten.    6. Entwässerungssatzung  Die Entwässerungssatzung der Stadt Mainz vom 03.12.2009 ist einzuhalten.    



IV. Rechtsgrundlagen   Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 2004, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-setzes vom 20.07.2017 (BGBI. I 2017, S. 2808). Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I 1990, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-zes vom 04.05.2017 (BGBl. I 2017, S. 1057). Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-zes vom 04.05.2017 (BGBI. I 2017, S. 1057). Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2542) zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 17.08.2017 (BGBl. I 2017, S. 3202). Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I 2016 S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 Abs. 14b des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808). Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. I 2009, S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetz-tes vom 18.07.2017 (BGBl. I 2017, S. 2771). Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. 2015, S. 77). Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom  02.03.2017 (GVBI. 2017, S. 21). Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Natur-schutzgesetz - LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283), zuletzt ge-ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBI. 2016, S. 583). Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) vom 14.07.2015 (GVBl. 2015, S. 127), zuletzt geändert durch § 28 des Ge-setztes vom 27.11.2015 (GVBl. 2015, S. 383).  Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. 2014, S. 245).   Hinweis: DIN-Normen und sonstige Regelwerke  Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes ge-nannten DIN-Normen oder sonstigen Regelwerke zu Umweltbelangen können beim Umweltamt der Stadt Mainz während der Dienstzeiten eingesehen wer-den.  Zu weiteren genannten DIN-Normen oder sonstigen Regelwerken erteilt das Stadtplanungsamt der Stadt Mainz entsprechend Auskunft.  


